Gemeinde Wald
Landkreis Sigmaringen

Satzung
tber die Entschadigung
der ehrenamtlich tatigen Angehdrigen
der Gemeindefeuerwehr
- Feuerwehr-Entschadigungssatzung (FWES) -
vom 24.03.2026

Auf Grund 8§ 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg in Verbindung mit § 15 u.
16 des Feuerwehrgesetzes flr Baden-Wurttemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde
Wald am 24.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§1
Entschadigung fur Einsatze

(1) Die ehrenamtlich tatigen Angehorigen der Gemeindefeuerwehr erhalten fur Einséatze
auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschadigung nach
einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; dieser betragt fur jede volle Stunde

15,00 € und zwar ohne Rucksicht auf die Tageszeit sowie auch an Sonn- und Feiertagen.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsachlichen zeitlichen Inanspruchnahme
(gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft einschlie3lich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen.
Angefangene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet.

(3) Dauert ein Einsatz tber vier Stunden, wird den Angehérigen der Gemeindefeuerwehr
ein Erfrischungszuschuss in Form von Naturalien gewéahrt (8 16 Abs. 1 Satz 4 FwG).

(4) Fur Einsatze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden
der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsachlicher Hohe
ersetzt (8§ 16 Abs. 4 Feuerwehrgesetz).



§2
Entschadigung fur Aus- und Fortbildungslehrgéange

(1) Fur die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgédngen mit einer Dauer von bis zu
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden auf Antrag als Aufwandsentschadigung ge-
wahrt:

a) fur Auslagen bei einer Dauer der Aus- und Fortbildungsveranstaltung von bis
zu 4 Stunden ein pauschaler Satz in Héhe von 13,00 € je Tag,

bei einer Dauer von mehr als 4 Stunden ein pauschaler Satz in Héhe von
25,00 € oder

b) bei tatsachlich entstandenem Verdienstausfall ein Durchschnittssatz von
13,00 € oder

c) fir die Teilnahme an Lehrgédngen auf Kreisebene

1. Truppmann Teil 1 (Grundausbildung im Feuerwehrdienst) nach erfolgrei-
chem Lehrgang eine Pauschale in Hohe von 300,00 €,

2. fur den erfolgreichen Truppflihrerlehrgang eine Pauschale in Hohe von
200,00 €,

3. fur den erfolgreichen Sprechfunkerlehrgang eine Pauschale in Hohe von
120,00 €,

4. fur den erfolgreichen Maschinistenlehrgang eine Pauschale in Hohe von
120,00 €,

5. furden erfolgreichen Atemschutzgeratelehrgang eine Pauschale in Hohe
von 120,00 €.

Die Regelungen nach Buchstaben a - ¢ sind ohne Ricksicht auf die Tageszeit sowie
Sonn- und Feiertagen und nur alternativ anwendbar.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fortbildungslehrganges vom Un-
terrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle
Stunden aufgerundet.

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgédngen auf3erhalb des Gemeindegebietes erhalten die
ehrenamtlich tatigen Angehdrigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschadigung
nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrtkosten der zweiten Klasse oder eine Wegstre-
cken- und Mithnahmeentschadigung in entsprechender Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes nach Stufe A in seiner jeweiligen Fassung.

(4) Fur Aus- und Fortbildungslehrgange mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Aus-
lagen in tatsachlicher Hohe ersetzt (8 16 Abs. 4 Feuerwehrgesetz)



§3
Zusatzliche Entschadigung

Die nachfolgend ehrenamtlich tatigen Angehérigen der Gemeindefeuerwehr, die Uber das
ubliche Mal3 hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusatzliche Entschadigung im
Sinne des 8§ 16 Absatz 2 Feuerwehrgesetz pro/Jahr:

Feuerwehrkommandant und dessen Stellvertretung
Abteilungskommandanten und dessen Stellvertretungen
Leitung der Jugendfeuerwehr und dessen Stellvertretung
Geratewarte/Atemschutzgeratewart

Die Entschadigung betragt jahrlich 5.000 Euro. Die Aufteilung bleibt der Feuerwehr tber-
lassen.

§4
Entschadigung fur haushaltsfihrende Personen

Fur Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt fiihren (8 16 Abs. 1 Satz 3
Feuerwehrgesetz) sind die 88 1 und 2 mit der Mal3gabe anzuwenden, dass als Verdienst-
ausfall das entstandene Zeitversaumnis gilt. Fur Einsatze und Aus- und Fortbildungslehr-
gange mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der
Entschadigung fur die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 13,- Euro/Stunde ge-
wabhrt, héchstens jedoch 65,- pro Tag.

85
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung Uber die
Entschadigung der ehrenamtlich tatigen Angehdrigen der Gemeindefeuerwehr - Feuer-
wehr - Entschadigungssatzung (FWES) vom 20. Juni 2018 aul3er Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder auf Grund
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieser Satzung gegeniber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begrinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften tber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt!
Wald, den 24. Marz 2026

gez. Grlner, Blrgermeister Signiert von Joachim Griiner

_»/sign-me am 13.04.2026



		2026-04-13T12:32:29+0200
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	Feuerwehrentschädigungssatzung ab 01.01.2026.pdf




